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2/3 

ten nachdrücklich aufforderte, sich, soweit angebracht, um den Abschluss wirksamer Ver-
einbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die Andro-
hung des Einsatzes von Kernwaffen zu bemühen, sowie in dem Wunsche, die Anwendung 
der einschlägigen Bestimmungen des Schlussdokuments zu fördern, 

 unter Hinweis auf die einschlägigen Teile des Sonderberichts des Abrüstungsausschus-
ses2
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hung des Einsatzes von Kernwaffen sowie in Anbetracht der aufgezeigten Schwierigkeiten 
bei der Entwicklung eines allseitig annehmbaren gemeinsamen Ansatzes, 

 Kenntnis nehmend von der Resolution 984 (1995) des Sicherheitsrats vom 11. April 
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